
VEREINIGTE WERTACH-ELEKTRIZITÄTSWERKE GMBH - Geschäftsführer: Stefan Fritz - Registergericht: Amtsgericht Kempten, HRB 5047
Neugablonzer Str. 21 - 87600 Kaufbeuren - Telefon: 08341 805-456 - Fax: 08341 805-457 - Internet: www.vwew-energie.de - E-Mail: vertrieb@vwew-energie.de

VEREINIGTE WERTACH-ELEKTRIZITÄTSWERKE GMBH - Geschäftsführer: Stefan Fritz - Registergericht: Amtsgericht Kempten, HRB 5047
Neugablonzer Str. 21 - 87600 Kaufbeuren - Telefon: 08341 805-456 - Fax: 08341 805-457 - Internet: www.vwew-energie.de - E-Mail: vertrieb@vwew-energie.de

v. 06.16 / gültig: 01.01.2017v. 06.16 / gültig: 01.01.2017

Lieferanschrift (Bei Wohnungswechsel bitte neue Adresse angeben)

Der Kunde willigt ein, dass personenbezogene Daten zur Infor-
mation über weitere Produktangebote telefonisch, per E-Mail 
und postalisch von der Vereinigte Wertach-Elektrizitätswerke 
GmbH (nachfolgend VWEW-energie genannt) genutzt werden 
dürfen. Dieses Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden.

Tarifwechsel
(Ich bin bereits Kunde der 
VWEW-energie und möchte 
meinen Tarif wechseln)

Neueinzug / Umzug 
(Ich ziehe neu in eine Wohnung/Haus ein und möchte dort 
von der VWEW-energie beliefert werden.)

Lieferantenwechsel
(Ich bin derzeit kein VWEW-Kunde und möchte zu 
VWEW-energie wechseln.) 

VWEW-energie soll meinen bestehenden Gasvertrag 
zum nächstmöglichen Termin kündigen. 
Ich habe meinen Gasvertrag selbst gekündigt

Bitte senden Sie diesen Vertrag unterschrieben innerhalb von 7 
Tagen an die VWEW-energie. 

Rechnungsanschrift (falls abweichend von Lieferanschrift)

Zahlungsangaben
Wir möchten Sie bitten, der VWEW-energie für anfallende 
Abschlags- und Rechnungsbeträge widerruflich eine Einzugser-
mächtigung zu erteilen:

SEPA-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige die VWEW-energie, Zahlungen von meinem Kon-
to mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredi-
tinstitut an, die von VWEW-energie auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit mei-
nem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Unsere Gläubiger Identifikationsnummer: DE27ZZZ00000345676
Ihre individuelle Mandatsreferenznummer teilen wir Ihnen mit 
der Vertragsbestätigung oder auf der ersten Abbuchung mit.

.......................................................................................................
Ort, Datum 

.......................................................................................................
Unterschrift der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers  

Vertrag Tarif ClassicGas
Gaslieferung im Tarif ClassicGas

AGB`s Tarif ClassicGas
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Einwände gegen die Festsetzung der Abschläge und gegen Gasrechnun-
gen berechtigen den Kunden gegenüber den VWEW-energie zum Zah-
lungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, soweit die ernsthaf-
te Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder sofern der in 
einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr 
als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorhe rigen Zeit-
raum ist und der Kunde von dem Messstellenbetreiber eine Nachprü-
fung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nach prüfung 
nicht die ordnungsgemäße Funktion des Messgeräts festgestellt ist. 
Gegen Ansprüche der VWEW-energie kann der Kunde nur mit unbestrit-
tenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufrechnen.

7 Berechnungsfehler

Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung 
der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung 
des Rechnungsbetrags festgestellt, so ist die Überzahlung von der  
VWEW-energie zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden 
nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei fest-
zustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt die  
VWEW-energie den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien 
Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und 
des der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder 
aufgrund des vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung. Die tatsächlichen 
Verhältnisse sind hierbei angemessen zu berücksichtigen. Bei Berech-
nungsfehlern aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Funktion einer 
Messeinrichtung ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte und dem 
Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zugrun-
de zu legen. Ansprüche nach dem vorstehenden Absatz sind auf den der 
Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es 
sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeit-
raum festgestellt werden. In diesem Fall ist der Anspruch auf längstens 
drei Jahre beschränkt.

8 Störungen des Netzbetriebs

Soweit die Gasversorgung wegen Störungen des Netzbetriebs, ein-
schließlich des Netzanschlusses, unterbrochen ist, ist die VWEW-energie 
von ihrer Verpflichtung zur Gaslieferung befreit. Zuständig für etwaige 
Ansprüche des Kunden wegen Störungen des Netzbetriebs ist derjeni-
ge örtliche Netzbetreiber, dessen Netzanschluss der Kunde zur Entnah-
me von Gas nutzt. Die VWEW-energie wird dem Kunden auf Verlangen 
unverzüglich über die mit der Schadensverursachung durch den Netz-
betreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft geben, als 
sie der VWEW-energie bekannt ist oder durch die VWEW-energie in zu-
mutbarer Weise aufgeklärt werden können.
Im Übrigen ist die Haftung der VWEW-energie und ihrer Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen auf Schäden begrenzt, die auf Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit beruhen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie einer Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten). Kardinalpflichten 
sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Erdgasliefervertrages überhaupt erst möglich machen und auf 
deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Die Haftung für 
Schäden außerhalb von Personenschäden beschränkt sich auf den als 
mögliche Folge voraussehbaren vertragstypischen Schaden. Der örtli-
che Netzbetreiber haftet nach §18 Niederdruckanschlussverordnung 
(NDAV).

9 Hinweis gemäß Energiesteuer-Durchführungsverordnung

„Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwen-
det werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energie-
steuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. 
Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche 
Folgen. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr Hauptzollamt.“

10 Streitbeilegungsverfahren für Verbraucher

Die VWEW-energie beantwortet Beanstandungen von Kunden, die 
Verbraucher im Sinne des § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind, 
(Verbraucherbeschwerden) innerhalb der gesetzlichen Frist von vier 
Wochen ab Zugang bei der VWEW-energie [Vereinigte Wertach-Elekt-
rizitätswerke GmbH, Neugablonzerstr. 21 in 87600 Kaufbeuren, 08341 
805-456, 08341 805-457, vertrieb@vwew-energie.de]. Wenn die 
VWEW-energie der Verbraucherbeschwerde nicht innerhalb dieser 
Frist abhilft, kann der Verbraucher die Schlichtungsstelle Energie an-
rufen (Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Ber-
lin, Tel.: 030/2757240-0, www.schlichtungsstelle-energie.de, E-Mail:  
info@ schlichtungsstelle-energie.de). Rechte der VWEW-energie und des 
Verbrauchers, die Gerichte anzurufen und ein anderes Verfahren nach 
dem Energiewirtschaftsgesetz zu beantragen, bleiben unberührt. Dane-
ben unterhält die Bundesnetzagentur einen Verbraucherservice für den 
Bereich Elektrizität und Gas (Bundesnetzagentur, Verbraucherservice, 
Postfach 8001, 53105 Bonn, Tel. 030/22480-500 oder 01805/101000, 
www.bnetza.de, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de).

11 Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird 
VWEW-energie dem Kunden in Textform mitteilen. Der Kunde hat das 
Recht bei Änderungen den Gasliefervertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens  der Änderung zu 
kündigen. Kündigt der Kunde nicht, so gilt seine Zustimmung zu der Än-
derung als erteilt. VWEW-energie wird den Kunden auf die Bedeutung 
seines Verhaltens im Anpassungsanschreiben besonders hinweisen.

12 Sonstiges

Sollten einzelne Bestimmungen des Gasliefervertrages oder dieser All-
gemeinen Bedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. VWEW-energie 
und der Kunde werden, soweit möglich, die unwirksame Bestimmung 
durch eine in ihrem wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende 
Bestimmung ersetzen. Dies gilt auch für unbeabsichtigte Lücken im Gas-
liefervertrag oder in den Allgemeinen Bedingungen. Gerichtsstand für 
die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Gaslieferungsvertrag ist der 
Sitz von der VWEW-energie (Kaufbeuren).

Senden Sie den Vertrag bitte an:

Vereinigte Wertach-Elektrizitätswerke GmbH
Kundenbetreuung - Vertrieb
Neugablonzer Str. 21
87600 Kaufbeuren

Name, Vorname Geb.-Datum

Datum der Wohnungs-/Hausübernahme (Schlüsselübergabe!) / Liefertermin

Name der Kontoinhaberin / des KontoinhabersStraße, Hausnummer

Zählernummer und Zählerstand der (neuen) Wohnung/Haus

Name und Ort des KreditinstitutsPLZ

Bisheriger Lieferant der (neuen) Wohnung/Haus

Straße, Hausnummer

Telefon (wichtig für Rückfragen)

Ungefährer Jahresverbrauch in kWh

PLZ, Ort

E-Mail

Ort

Fax

Ihre Kundennummer

BIC

DE
IBAN

Gaspreise
Verbrauch

in kWh
Arbeitspreis 
in Cent/kWh

Grundpreis 
in Euro/Monat

Netto Brutto Netto Brutto
ab 1 4,47 5,32 6,72 8,00
ab 8.001 4,11 4,89 9,10 10,83
ab 24.001 3,93 4,68 12,61 15,00
ab 60.001 3,76 4,47 21,01 25,00

Die vorgenannten Gaspreise sind Endpreise  und enthalten die 
geltende Mehrwertsteuer von aktuell 19%. Sie enthalten die Kos-
ten für eine jährliche Abrechnung und Messung.
Die vorgenannten Preisstaffeln beziehen sich auf den entspre-
chenden Jahresverbrauch. 

VWEW-energie garantiert dem Kunden, dass die vorgenannten 
Gaspreise für das Jahr 2017 (außer Mehrwertsteueränderun-
gen) unverändert bleiben.



VEREINIGTE WERTACH-ELEKTRIZITÄTSWERKE GMBH - Geschäftsführer: Stefan Fritz - Registergericht: Amtsgericht Kempten, HRB 5047
Neugablonzer Str. 21 - 87600 Kaufbeuren - Telefon: 08341 805-456 - Fax: 08341 805-457 - Internet: www.vwew-energie.de - E-Mail: vertrieb@vwew-energie.de

VEREINIGTE WERTACH-ELEKTRIZITÄTSWERKE GMBH - Geschäftsführer: Stefan Fritz - Registergericht: Amtsgericht Kempten, HRB 5047
Neugablonzer Str. 21 - 87600 Kaufbeuren - Telefon: 08341 805-456 - Fax: 08341 805-457 - Internet: www.vwew-energie.de - E-Mail: vertrieb@vwew-energie.de

v. 06.16 / gültig: 01.01.2017v. 06.16 / gültig: 01.01.2017

Vertrag Tarif ClassicGas
Gaslieferung im Tarif ClassicGas

1 Art und Umfang der Lieferung

Für die zuvor aufgeführte Lieferstelle des Kunden liefert VWEW-energie 
leitungsgebundenes Erdgas in Niederdruck zum vom Kunden gewähl-
ten Tarif ClassicGas. Der Kunde wird mit Gas, in der vom zuständigen 
Netzbetreiber zur Verfügung gestellten Qualität, beliefert. Die Lieferung 
bezieht sich auf die Region Allgäu. Der Kunde verpflichtet sich zur ge-
samten Abnahme der Lieferung und zur Zahlung der in diesem Vertrag 
genannten Preise. Mit Beginn der Gaslieferung nach diesem Vertrag er-
löschen alle bisher bestehenden Gaslieferverträge des Kunden für die 
zuvor genannte Entnahmeart und Abnahmestelle bei der VWEW-ener-
gie und werden durch diesen Vertrag ersetzt. Der Gasliefervertrag wird 
erst nach schriftlicher Mitteilung durch die VWEW-energie und den im 
Bestätigungsschreiben genannten Termin wirksam. VWEW-energie be-
hält sich das Recht vor, den Vertragswunsch des Kunden abzulehnen.
Die Abrechnung des Gaslieferungsvertrags wird VWEW-energie bei be-
reits existierenden Energielieferverträgen unter derselben Kundennum-
mer und einer separaten Rechnungseinheit durchführen, sofern der 
Kunde nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich verlangt.

2 Vertragsdauer

Der Erdgaslieferungsvertrag wird als Einjahresvertrag geschlossen und 
tritt frühestens zum 01.01.2017 in Kraft und endet am 31.12.2017. Er 
verlängert sich fortlaufend um ein Jahr sofern ihn der Kunde oder die 
VWEW-energie nicht mit einer Frist von sechs Wochen auf den 31.12. 
des Lieferjahres in Textform kündigen.   

3 Vertragsänderungsrecht

Änderungen dieses Vertrages wird die VWEW-energie dem Kunden in
Textform mitteilen. Der Kunde kann ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung kündigen.
Kündigt der Kunde nicht, so gilt seine Zustimmung zu der Änderung als
erteilt. VWEW-energie wird den Kunden auf die Bedeutung seines Ver-
haltens im Anpassungsanschreiben besonders hinweisen.

4 Datenschutz

Die für die Durchführung dieses Gasliefervertrages erforderlichen per-
sonenbezogenen Daten werden von VWEW-energie nach den Vorschrif-
ten des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweils gültigen Fassung er-
hoben, verarbeitet und genutzt. Falls erforderlich, werden diese Daten 
an die an der Abwicklung oder Abrechnung beteiligten Unternehmen 
weitergegeben.
Der Kunde willigt ein, dass VWEW-energie personenbezogene Daten zur 
Bonitätsprüfung unter Wahrung der schutzwürdigen Interessen und Ein-
haltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen in der jeweils gülti-
gen Fassung an eine Wirtschaftsauskunft (z.B. SCHUFA) weitergeben und 
Auskünfte von dort einholen darf. 
Dem Kunden ist bekannt, dass die Erteilung der vorstehenden Einwilli-
gungen freiwillig ist und diese jederzeit gegenüber der VWEW-energie 
durch formlose Erklärung widerrufen kann. Der Widerruf kann schriftlich 
an die VWEW-energie gerichtet werden. (Kontakt: Siehe Punkt 5 Wider-
rufsbelehrung)

5 Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen 
diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlus-
ses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns [Vereinigte 
Wertach-Elektrizitätswerke GmbH, Neugablonzerstr. 21 in 87600 Kauf-
beuren, 08341 805-456, 08341 805-457, vertrieb@vwew-energie.de] 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter 
Brief, Telefax oder Email) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu wi-
derrufen, informieren. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular 
auf unserer Webseite (www.vwew-energie.de) verwenden, das jedoch 
nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular 
oder eine andere eindeutige Erklärung auch elektronisch ausfüllen und 
übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden 
wir Ihnen unverzüglich (z. B. per Email) eine Bestätigung über den 
Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden. 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, 
die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit 
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie 
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen 
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Gas 
während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen ange-
messenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, 
zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich 
dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im 
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleis-
tungen entspricht. 

AGB`s Tarif ClassicGas
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1 Beginn des Gasliefervertrags, Lieferbeginn 

Der Gasliefervertrag soll in Textform abgeschlossen werden und kommt 
zwischen dem Kunden und der VWEW-energie zustande, wenn der 
Kunde den Auftrag zur Gaslieferung erteilt und dem Kunden unver-
züglich im Sinne des § 20a Abs. 1 EnWG die Vertragsbestätigung der  
VWEW-energie in Textform zugeht. Ist er auf andere Weise zustande ge-
kommen, so wird VWEW den Vertragsschluss dem Kunden ebenfalls un-
verzüglich in Textform bestätigen. Die VWEW-energie teilt dem Kunden 
das Datum des Lieferbeginns mit, sobald der VWEW-energie eine Bestä-
tigung des örtlichen Netzbetreibers und bei einem Lieferantenwechsel 
die Kündigungsbestätigung des bisherigen Lieferanten vorliegt. Beide 
Bestätigungen werden durch die VWEW-energie eingeholt.

2 Gegenstand des Gasliefervertrags

Auf der Grundlage dieses Gasliefervertrags liefern die VWEW-energie 
dem Kunden an der vereinbarten Lieferanschrift Gas in Nie derdruck im 
zuständigen Netzgebiet des örtlichen Netzbetreibers. Der Kunde wird 
immer auf Basis des Tarif ClassicGas mit der beim örtlichen Netzbetrei-
ber resultierenden Gasqualität beliefert. Nicht Gegenstand dieses Gas-
liefervertrags sind der Netzanschluss und die Anschlussnutzung sowie 
die Durchführung des Messstellenbetriebs und der Messung. Hierfür ist 
der jeweilige örtliche Netzbetreiber oder ein vom Kunden beauftrag ter 
Dritter zuständig.
Bei Erweiterung oder Veränderungen der Kundenanlage die den Ver-
brauch beeinflusst, verpflichtet sich der Kunde VWEW-energie hierüber 
vorab zu informieren.

3 Dauer des Gasliefervertrags, Kündigungsmöglichkeiten 

Der Gasliefervertrag wird immer für ein Kalenderjahr geschlossen. Der 
Ver trag kann vom Kunden und von der VWEW-energie immer mit einer 
Frist von sechs Wochen zum 31.12. des Lieferjahres gekündigt werden. 
Die Kündigung bedarf der Textform. Die VWEW-energie wird dem Kun-
den die Kündigung unverzüglich nach Eingang in Textform bestätigen. 
Der Kunde hat das Recht bei Preisänderungen den Gasliefervertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwer dens 
der Änderung zu kündigen. Kündigt der Kunde nicht, so gilt seine Zustim-
mung zu der Änderung als erteilt. Die VWEW-energie wird den Kunden 
auf die Bedeutung seines Verhaltens im Anpassungsanschrei ben beson-
ders hinweisen. Das gesetzliche Recht des Kunden und der VWEW-ener-
gie zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Die 
Änderungen erfolgen jeweils nur zum Anfang eines Kalendermonats und 
werden dem Kunden mit einer Frist von min destens sechs Wochen vor 
Inkrafttreten in Textform mitgeteilt. Die VWEW-energie wird den unent-
geltlichen und zügigen Lieferanten- oder Vertragswechsel unterstützen.

4 Gaspreis

Der Gaspreis besteht aus Arbeits- und Grundpreis und ist ein End preis 
inklusive Mehrwertsteuer von aktuell 19%. Mit ihm werden die auf die 
Gaslieferung entfallenden Steuern und Abgaben, die Gasbeschaffungs-
kosten der VWEW-energie, die Netznutzungsentgelte des örtlichen 
Netzbetreibers und der Erlös für VWEW-energie abgegolten. Im Einzel-
nen entfallen auf die Netzentgelte die Kosten für Messstel lenbetrieb, 
Messung, Abrechnung, Netznutzung, Konzessionsabgabe und Regele-
nergieumlage. Die VWEW-energie muss darüber hinaus die Energiesteu-
er weiterberechnen. Sollten zu künftige Steuern und Abgaben, neue Ge-
bühren oder sonstige gesetzli che Belastungen, die mit der Gaslieferung 
oder dem Gashandel in Zusammenhang stehen, neu erhoben werden 
oder vorgenannt bestehende sich ändern, wird VWEW-energie diese mit 
Bekanntgabe der Preise für das Folgejahr in der Preisveröffentlichung 
berücksichtigen. Aktuelle Informationen über den geltenden Gaspreis 
sind unter www.vwew-energie.de sowie unter Tel: 08341 805-456 er-
hältlich. 

5 Umzug

Bei einem Umzug innerhalb des selben Netzgebietes zuständigen örtli-
chen Netzbetreibers wird der Vertrag bei gleicher Abnahmeart für die 
neue Adresse übernommen. Der Kunde teilt den VWEW-energie den 
Umzugstermin spätestens zwei Wochen vor dem Umzug mit. Macht 
der Kunde diese Mitteilung verspätet oder gar nicht, so haftet der Kun-
de gegenüber VWEW-energie für den nach seinem Umzug an der ur-
sprünglichen Lieferanschrift bis zur Beendigung des Gasliefervertrags 
entnommenen Gas, soweit die VWEW-energie gegenüber dem örtlichen 
Netzbetreiber für die im Zusammenhang stehende Netznutzung und das 
entnommene Gas haften muss.

6 Abrechnung, Zahlungen

Die VWEW-energie setzen monatliche Abschläge als Vorauszahlungen 
fest. Diese werden zunächst nach dem erwarteten Verbrauch festgesetzt 
und später entsprechend der festgestellten Verbrauchsentwicklung und 
den Preisänderungen angepasst. Die Preisstaffelung gilt für ganze Jah-
resverbräuche. Sofern der Abrechnungszeitraum weniger als ein Kalen-
derjahr beträgt, wird VWEW-energie den Jahresverbrauch hochrechnen 
um die entsprechende Preisstaffel zur Abrechnung zu bringen.
Der Kunde geht die Verpflichtung ein die fälligen Abschläge/Abrechnun-
gen zu den von der VWEW-energie genannten Terminen fristgerecht zu 
entrichten. Dazu hat der Kunde die folgenden Zahlungsmöglichkeiten 
wie SEPA-Lastschrift (Einzugsermächtigung), Banküberweisung oder 
Bareinzahlung in den Service-Centern. Bei Erteilung einer SEPA-Last-
schrift zieht die VWEW-energie die Abschläge jeweils zu den von der 
VWEW-energie genannten Terminen fristgerecht für den abgelaufenen 
Monat ein. 
Bei wiederholtem Zahlungsverzug des Kunden, behält sich die 
VWEW-energie das Recht vor, den Gasliefervertrag fristlos zum nächst-
möglichen Termin zu kündigen. Die VWEW-energie wird dem Kunden 
zuvor eine Zahlungserinnerung in Form einer Mahnung zusenden. Die in 
diesem Zusammenhang stehenden Kosten sind vom Kunden zu tragen. 
Der Gasverbrauch wird durch den jeweiligen Messstellen betreiber er-
fasst und/oder durch den örtlichen Netzbetreiber an die VWEW-energie 
mitgeteilt. Abweichend dazu kann VWEW-energie verlangen, dass die 
Zählerstände vom Kunden abgelesen werden, wenn dies zum Zwecke 
einer Abrechnung, anlässlich eines Lieferantenwechsels oder der Jah-
resendabrechnung dient. Der Kunde erhält dann von VWEW-energie 
eine gesonderte Mitteilung für eine Selbstablesung der Zählerstände. 
Wenn der Messstellen-/ oder Netzbetreiber das Grundstück und die 
Räume des Kunden nicht zum Zwecke der Ablesung betreten kann, darf 
VWEW-energie den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung 
oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden 
unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse 
schätzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde eine vereinbarte Selbstable-
sung nicht oder verspätet vornimmt. Ist der Kunde bereits Kunde von 
VWEW-energie versorgt und teilt den Zählerstand zu Beginn des Vertra-
ges nicht mit, wird dieser rechnerisch ermittelt.
Die VWEW-energie erstellen auf dieser Grund lage und unter Berück-
sichtigung der gezahlten Abschläge eine jährliche Gasrechnung. Abwei-
chend von der jährlichen Gasrechnung bietet die VWEW-energie gegen 
ein zusätzliches Entgelt pro Abrechnung, von pauschal 10 Euro plus die 
Mess- und Abrechnungskosten des jeweiligen Netzbetreibers und/oder 
Messstellenbetreibers, auch monatliche, vier teljährliche oder halbjähr-
liche Gasabrechnungen an. Ein Guthaben aus der Gasabrechnung wird 
die VWEW-energie dem Kunden über weisen, soweit keine offenen For-
derungen gegen den Kunden vorliegen. Eine Nachforderung aus der 
Gasrechnung wird die VWEW-energie bei vorliegender Einzugsermächti-
gung zum Fälligkeitszeitpunkt einziehen, andernfalls ist sie vom Kunden 
zu dem auf der Gasrechnung angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch 
zwei Wochen nach Zugang der Gasrechnung, an die VWEW-energie zu 
entrichten.

Hiermit beauftrage ich die VWEW-energie meine Gaslieferung zu 
den beistehenden Vertragsbedingungen und den umseitig genann-
ten Allgemeinen Geschäftsbedingungen durchzuführen. 

.......................................................................................................
Ort, Datum

.......................................................................................................
Unterschrift der Kundin / des Kunden

Verbraucher haben die Möglichkeit über die Online-Streitbeilegungs-Plattform (OS-Plattform) der EU kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer 
Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informationen über die Verfahren an den Verbrau-
cherschlichtungsstellen in der europäischen Union zu erhalten. Der Link zu der Plattform lautet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Streitschlichtung
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